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Einleitung

A. Die Tatbestandswirkung von Verwaltungsakten im
deutschen Verwaltungsrecht

Verwaltungsakte sind hoheitliche Maßnahmen einer Behörde zur Regelung eines
Einzelfalles auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts mit unmittelbarer Rechts-
wirkung nach außen (§ 35 Satz 1 VwVfG). Als solche sind sie auch in der heutigen
modernen Verwaltung noch ein effektives Handlungsinstrument1 und die prak-
tisch bedeutsamste Handlungsform der öffentlichen Verwaltung.2 Die genannte
Definition des Verwaltungsaktes geht im Wesentlichen auf die Aussage Otto
Mayers in seinem Lehrbuch „Deutsches Verwaltungsrecht“ von 1895 zurück:
„Der Verwaltungsakt ist ein der Verwaltung zugehöriger obrigkeitlicher Aus-
spruch, der dem Unterthanen gegenüber im Einzelfall bestimmt, was für ihn
Rechtens sein soll.“3 Seither steht die Handlungsform des Verwaltungsaktes im
Zentrum des Systems des rechtsstaatlichen Verwaltungsrechts.4

I. Untersuchungsgegenstand

Die vorliegende Untersuchung beschäftigt sich nicht mit dem Begriff des Ver-
waltungsaktes als solchem, sondern mit einem konkreten Ausschnitt seiner recht-
lichen Wirkungen, die an das Definitionsmerkmal „Regelung“ (§ 35 Satz 1
VwVfG) oder „Ausspruch, der dem Unterthanen gegenüber […] bestimmt, was
für ihn Rechtens sein soll“ (Otto Mayer) anknüpfen. Es geht demnach nicht um
den „Tatbestand“ des Verwaltungsaktes im Sinne seiner gesetzlichen Definitions-
merkmale, sondern um die von ihm ausgehenden Rechtsfolgen.5 Der Begriff des
Verwaltungsaktes wird dabei nicht diskutiert, sondern vorausgesetzt.

1 Maurer/Waldhoff, Allgemeines Verwaltungsrecht, § 9 Rn. 41; Kahl, JURA 2001, 505.
2 Stelkens, in: Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, § 35 Rn. 3; Schoch, in: Hoffmann-Riem/

Schmidt-Aßmann, Innovation und Flexibilität des Verwaltungshandelns, S. 199 (206);
Schroeder, DÖV 2009, 217 (217).

3 O. Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht, I, S. 95.
4 von Danwitz, Verwaltungsrechtliches System und Europäische Integration, 1996,

S. 31 ff.; allgemein zur rechtsstaatlichen Funktion der Handlungsformen ebd., S. 67 ff.
5 Zur Unterscheidung zwischen Tatbestand und Rechtsfolgen des Verwaltungsaktes Hoff-

mann-Becking, DÖV 1972, 196 (198).
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Der Verwaltungsakt ist mit seiner Bekanntgabe wirksam und bleibt dies, so-
lange und soweit er nicht zurückgenommen, widerrufen, anderweitig aufgehoben
oder durch Zeitablauf oder auf andere Weise erledigt ist (§ 43 Abs. 1 und 2
VwVfG). Er entfaltet Rechtswirkungen zunächst gegenüber den Beteiligten i. S.
d. § 13 Abs. 1 VwVfG, d. h. der erlassenden Behörde, dem Adressaten und ggf.
Drittbetroffenen. Die vorliegende Untersuchung beschäftigt sich darüber hi-
nausgehend mit der Frage, inwieweit sonstige Behörden, d. h. andere Behörden
als die erlassende Behörde, und Gerichte an die in einem Verwaltungsakt getrof-
fene Regelung gebunden sind bzw. ob und ggf. inwieweit diese rechtsanwenden-
den Stellen im Gegenteil eine Beurteilungskompetenz, insbesondere hinsichtlich
der Rechtmäßigkeit des Verwaltungsaktes, für sich beanspruchen können.6 Die-
sem sachlichen Untersuchungsgegenstand soll der Begriff der Tatbestandswir-
kung von Verwaltungsakten zugrunde gelegt werden.7 Sie besagt, dass ein rechts-
wirksamer Verwaltungsakt grundsätzlich von allen staatlichen Rechtsanwen-
dungsinstanzen zu beachten und als gegebener Tatbestand ohne Überprüfung
seiner Rechtmäßigkeit weiteren Entscheidungen zugrunde zu legen ist.8 „Tatbe-
stand“ meint in diesem Zusammenhang, dass der Verwaltungsakt von den Be-
hörden und Gerichten in Folgeverfahren wie ein gesetzliches Tatbestandsmerk-
mal auszulegen und anzuwenden ist.9

Demgegenüber werden Fälle der Tatbestandswirkung gerichtlicher Anord-
nungen nicht untersucht.10 Aus Platzgründen entfällt ebenfalls die Untersuchung

6 Knöpfle, BayVBl. 1982, 225 (228 Fn. 39) sieht daher die Befugnis zur Inzidentprüfung als
Gegenstück der Maßgeblichkeit eines Verwaltungsaktes für andere Behörden und Gerichte
an.

7 Zur terminologischen Einordnung siehe unten Kapitel 1, D. II. und F. IV.
8 BVerwG, Urt. v. 28.11.1986 – 8 C 122 – 125/84 – NVwZ 1987, 496; Urt. v. 24.10.2001 – 8

C 32/00 – VIZ 2002, 352 (354); Urt. v. 30.1.2003 – 4 CN 14/01 – BVerwGE 117, 351 (354 f.);
Beschl. v. 25.6.2007 – 4 BN 17/07 – ZfBR 2007, 683; Urt. v. 21.4.2009 – 4 C 3/08 – BVerwGE
133, 347 (357 Rn. 22); BayVGH, Urt. v. 22.11.1991 – 23 B 90.2199 – BeckRS 1991, 09532;
OVG NRW, Urt. v. 22.6.1982 – 18 A 1855/81 – NVwZ 1983, 55; VG Köln, Urt. v. 30.3.1989 –
15 K 3633/87 – juris Rn. 22; BGH, Urt. v. 19.6.1998 – V ZR 43/97 – NJW 1998, 3055 (3055 f.);
Urt. v. 4.2.2004 – XII ZR 301/01 – BGHZ 158, 19 (22); Urt. v. 14.1.2010 – IX ZR 50/07 –
NVwZ-RR 2010, 372 (373); BAG, Urt. v. 2.3.2006 – 2 AZR 46/05 – BAGE 117, 168 (173
Rn. 17 f.); Maurer/Waldhoff, Allgemeines Verwaltungsrecht, § 10 Rn. 20; Stettner, Grund-
fragen einer Kompetenzlehre, 1983, S. 317; Kirchhof, NJW 1985, 2977 (2983); Kahl, JURA
2001, 505 (506); Rebler, BayVBl. 2017, 81 (82); Rebler, DVBl. 2017, 1279. Unter Zugrunde-
legung des Begriffs der „Verbindlichkeit“ Ipsen, Verw 17 (1984), 169 (176).

9 Vgl. Schmidt-Aßmann, Das allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee, 2004, S. 337:
„Der Verwaltungsakt […] schafft einen Tatbestand, an den Folgeregelungen verläßlich an-
knüpfen können.“

10 Vgl. dazu BFH, Urt. v. 15.4.2015 – VIII R 1/13 – wistra 2015, 479 (481 Rn. 47).
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der Tatbestandswirkung von Verwaltungsakten im Abgabenverwaltungsverfah-
ren,11 im Sozialverwaltungsverfahren12 und gegenüber den Arbeitsgerichten.13

Der Themenkreis interföderaler Verwaltungsakte in der Bundesrepublik
Deutschland betrifft Grundfragen des Bundesstaats und ist deshalb aufgrund der
grundlegend anders gelagerten Argumentationsmuster auszuklammern.14

II. Forschungsbedarf und Untersuchungsziel

Die vorliegenden Monografien, die sich mit der Dogmatik der Bindungswirkun-
gen von Verwaltungsakten beschäftigen, setzen verschiedene Schwerpunkte. Ab-
handlungen zur Bestandskraft von Verwaltungsakten thematisieren etwa die prä-
judiziellen Wirkungen bestandskräftiger Verwaltungsakte für nachfolgende Ver-
waltungsakte der Ausgangsbehörde.15 Im Bereich der Behörden als Adressaten
der Tatbestandswirkung gibt es Untersuchungen zur „Bindungswirkung“ von
Verwaltungsakten gegenüber Behörden ohne Unterscheidung zwischen Aus-
gangsbehörde und ressortfremder Behörde und ohne Abgrenzung zwischen Tat-
bestands- und Feststellungswirkung,16 zur „Legalisierungswirkung“ von Geneh-
migungen im Gefahrenabwehrrecht als möglichem Teilbereich der Tatbestands-
wirkung von Verwaltungsakten17 oder auch zur interföderalen Wirkung von Lan-
desverwaltungsakten im Bundesstaat.18 Gegenstand der Forschung war auch die
Bindung der Gerichte an Verwaltungsakte, teilweise umfassend und unter Ein-

11 Dazu und zu Versuchen einer Abgrenzung zur Feststellungswirkung BFH, Urt. v.
18.10.1988 – VII R 123/85 – BFHE 154, 446 (448); Urt. v. 18.7.1994 – X R 33/91 – BFHE 175,
294 (298); Urt. v. 15.6.1999 – VII R 3/97 – BFHE 189, 14 (19 ff.); Urt. v. 26.9.2007 – I R 43/06
–BFHE 219, 13 (15 f.); Urt. v. 30.6.2011 – V R 44/10 – BFHE 234, 504 (509 f. Rn. 22).

12 Dazu und zur besonderen Terminologie einer sog. „Drittbindungswirkung“ BSG, Urt.
v. 11.11.1975 – 3 RK 73/74 – juris Rn. 12; Urt. v. 26.7.1979 – 8b RK 5/78 – juris Rn. 15; Urt. v.
15.9.1994 – 11 RAr 99/93 – juris Rn. 25; Urt. v. 29.11.1995 – 3 RK 25/94 – BSGE 77, 108 (114);
Urt. v. 18.9.1997 – 11 RAr 85/96 – NZS 1998, 191 (192); Urt. v. 17.6.1999 – B 12 KR 27/98 R –
juris Rn. 13; Urt. v. 13.12.2000 – B 6 KA 26/00 R – juris Rn. 22; Urt. v. 31.8.2005 – B 6 KA
68/04 R – BSGE 95, 94 (96 f. Rn. 6); Urt. v. 24.6.2008 – B 12 KR 29/07 R – juris Rn. 11 ff.; Urt.
v. 17.6.2009 – B 6 KA 16/08 R – BSGE 103, 243 (251 Rn. 42); Urt. v. 8.9.2015 – B 1 KR 16/15
R – BSGE 119, 298 Rn. 22).

13 Dazu BAG, Beschl. v. 22.9.1995 – 5 AZB 19/95 – juris Rn. 25 ff.; Urt. v. 18.7.2007 – 5
AZR 854/06 – NZA-RR 2008, 103 (105 Rn. 25); Urt. v. 14.9.2011 – 10 AZR 466/10 – NJOZ
2012, 688 (689 Rn. 17 ff.); Urt. v. 8.5.2018 – 9 AZR 531/17 – NJOZ 2019, 773 (775 Rn. 32 ff.).

14 Dazu BVerfG, Beschl. v. 15.3.1960 – 2 BvG 1/57 – BVerfGE 11, 6 ff.; BVerwG, Urt. v.
4.10.1965 – VIII C 112.64 – BVerwGE 22, 117 (125 ff.); Kirchhof, in: Dürig/Herzog/Scholz,
GG, Art. 83 Rn. 53; Ipsen, DÖV 1956, 193 (197); Kopp/Kopp, BayVBl. 1994, 229 (230); Ol-
diges, DÖV 1989, 873 (874, 879 f.); Starski, Der interföderale Verwaltungsakt, 2014, passim,
insbesondere S. 64.

15 Braun, Die präjudizielle Wirkung, 1981.
16 Seibert, Bindungswirkung, 1989; insoweit enger in Bezug auf gestufte Verwaltungsver-

fahren Becker, Bindungswirkung, 1997.
17 Hilger, Legalisierungswirkung, 1996.
18 Starski, Der interföderale Verwaltungsakt, 2014.
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schluss der Wirkungen gerichtlicher Entscheidungen,19 teilweise beschränkt auf
die Bindung des Zivilrichters20 oder des Strafrichters.21 Eine Monografie, welche
die Rechtswirkungen von Verwaltungsakten in verschiedenen Rechtsgebieten
und Teilrechtsordnungen übergreifend analysiert, findet sich nur im Hinblick auf
einen bestimmten Typ von Verwaltungsakt, die behördliche Genehmigung.22 Eine
übergreifende Darstellung, die sich insbesondere zur Aufgabe macht, die Tat-
bestands- und Feststellungswirkung von Verwaltungsakten voneinander abzu-
grenzen und die in verschiedenen Teilrechtsordnungen geführten separaten Dis-
kurse zu einer allgemeinen Dogmatik der Tatbestandswirkung von Verwaltungs-
akten zusammenzuführen und dabei das Institut der Tatbestandswirkung von
Verwaltungsakten zu schärfen, fehlt bisher23 und soll mit der vorliegenden Arbeit
in Angriff genommen werden. Dazu kommt eine rechtsvergleichende Perspektive
zwischen dem deutschen und dem europäischen Verwaltungsrecht, die bislang in
monografischer Form gleichfalls noch nicht eingenommen wurde (dazu sogleich
B.).

B. Die transnationale Tatbestandswirkung von Verwaltungsakten
im europäischen Verwaltungsrecht

I. Untersuchungsgegenstand

Gegenstand der Untersuchung der transnationalen Tatbestandswirkung von
Verwaltungsakten ist eine grenzüberschreitende Bindung von Behörden und Ge-
richten anderer Mitgliedstaaten an Verwaltungsakte.

19 Nicklisch, Bindung der Gerichte, 1965.
20 Insoweit mit einem umfassenden Ansatz Jesch, Die Bindung des Zivilrichters, 1956. Auf

den Bereich kartellbehördlicher Verwaltungsakte beschränken sich etwa Dohrn, Die Bin-
dungswirkung kartellrechtlicher Entscheidungen, 2010; Imgrund, Die Bindung der deutschen
Zivilgerichte an Beschlüsse, 2011; Wiegandt, Bindungswirkung kartellbehördlicher Ent-
scheidungen.

21 Umfassend Heghmanns, Grundzüge einer Dogmatik, 2000. Zur Bindung des Strafrich-
ters an strafbewehrte Verwaltungsakte etwa Gornik, Die Strafbarkeit, 1971; Arnhold, Die
Strafbewehrung, 1978; Lagemann, Der Ungehorsam, 1978. Zur Bindung des Strafrichters an
strafbarkeitsausschließende Genehmigungen etwa Hübenett, Rechtswidrige behördliche Ge-
nehmigung, 1986; Marx, Behördliche Genehmigung, 1993; Scheele, Bindung des Strafrich-
ters, 1993.

22 Sach, Genehmigung als Schutzschild, 1994.
23 Schröder, Genehmigungsverwaltungsrecht, 2016, S. 144: „Die Reichweite der Tatbe-

standswirkung von Verwaltungsakten ist […] im Detail nach wie vor ungeklärt.“
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II. Forschungsbedarf und Untersuchungsziel

Bisher wurden die Begriffe der Transnationalität und des transnationalen Ver-
waltungsaktes vornehmlich aus der Perspektive der Verwaltungskooperation im
europäischen Verwaltungsverbund analysiert und in das System des Verwal-
tungsvollzugs im Mehrebenensystem dogmatisch eingeordnet.24 Der Begriff der
Tatbestandswirkung wird in der Diskussion allenfalls am Rande erwähnt.25 Die
vorliegende Untersuchung richtet den Fokus nicht auf die dogmatische Ausdif-
ferenzierung der Vollzugsmodelle, sondern das Institut einer transnationalen
Tatbestandswirkung im europäischen Verwaltungsrecht.

C. Die Tatbestandswirkung von Beschlüssen im
europäischen Verwaltungsrecht

Im Eigenverwaltungsrecht der Europäischen Union (EU) bilden Beschlüsse, so-
fern sie nach Art. 288 Abs. 4 Satz 2 AEUV adressatenbezogen und an ein Indi-
viduum gerichtet sind, eine mit nationalen Verwaltungsakten vergleichbare26

Handlungsform der mit exekutiven Aufgaben betrauten Entscheidungsträger
der Union. Beschlüsse sind nach Art. 288 Abs. 4 Satz 1 AEUV in allen ihren
Teilen verbindlich.

I. Untersuchungsgegenstand

In Anlehnung an die Tatbestandswirkung von Verwaltungsakten im deutschen
Verwaltungsrecht und die transnationale Tatbestandswirkung von Verwaltungs-
akten soll auch für den Bereich der Beschlüsse der Unionsorgane nach Art. 288
Abs. 4 AEUV nur die Verbindlichkeit gegenüber Behörden und Gerichten un-
tersucht werden. Die Verbindlichkeit und Bestandskraft eines Beschlusses wer-
den insoweit nur herangezogen, als sie die Voraussetzungen und Rechtsfolgen
einer möglichen Tatbestandswirkung von Beschlüssen zu verdeutlichen vermö-
gen.

24 Grdl. Sydow, Verwaltungskooperation, 2004, S. 118 ff., der im Wesentlichen nach dem
Einzelvollzugsmodell, dem Transnationalitätsmodell und dem Referenzentscheidungsmodell
unterscheidet. Im Anschluss daran Siegel, Entscheidungsfindung im Verwaltungsverbund,
2009, S. 327 ff.; Glaser, Die Entwicklung, 2013, S. 554 ff.

25 Ruffert, Verw 34 (2001), 453 (472); Hofmann, Rechtsschutz und Haftung im Europäi-
schen Verwaltungsverbund, 2004, S. 50, 55; Sydow, Verwaltungskooperation, 2004, S. 149;
Ohler, in: Terhechte, Verwaltungsrecht der Europäischen Union, § 9 Rn. 28; Glaser, Die Ent-
wicklung, 2013, S. 555.

26 Nettesheim, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der EU, Art. 288 AEUV Rn. 174;
Gundel, in: Frankfurter Kommentar, IV, Art. 288 AEUV Rn. 82.
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II. Forschungsbedarf und Untersuchungsziel

Zu den Rechtswirkungen von Beschlüssen der Unionsorgane gegenüber Behör-
den und Gerichten im Vergleich zu solchen Rechtswirkungen von Verwaltungs-
akten deutscher Behörden liegt die Monographie von Daniela Schroeder vor, die
sich auf diese Drittwirkungen hingegen nicht beschränkt, sondern die Bindungs-
wirkungen von Verwaltungsakten und Beschlüssen insgesamt untersucht.27 Dem-
gegenüber verspricht die vorliegende Untersuchung mit der Konzentration ge-
rade auf die Tatbestandswirkung von Verwaltungsakten und Beschlüssen als Teil-
aspekt der Bindungsproblematik einen dogmatischen Mehrwert durch Vertie-
fung dieser Problematik, die von Schroeder vergleichsweise knapp behandelt
wird.28 Zudem ist inzwischen neue europäische Rechtsprechung ergangen, die
möglicherweise neue Erkenntnisse zu den Rechtswirkungen von Beschlüssen der
Unionsorgane zu Tage fördern wird.29

D. Rechtsvergleichendes Untersuchungsziel

Übergeordnetes Ziel dieser Untersuchung ist es, die zeitliche und sachliche
Reichweite der Tatbestandswirkung von Verwaltungsakten und Beschlüssen im
deutschen und europäischen Verwaltungsrecht vergleichend zu erfassen. Dabei
soll aus einer horizontal rechtsvergleichenden Perspektive die Tatbestandswir-
kung in verschiedenen Rechtsgebieten der nationalen und unionalen Rechtsord-
nung sowie aus einer vertikal rechtsvergleichenden Perspektive die Tatbestands-
wirkung im deutschen und europäischen Verwaltungsrecht auf Gemeinsamkei-
ten und Unterschiede überprüft werden.

E. Gang der Untersuchung

Im 1. Teil wird der Untersuchungsgegenstand begrifflich eingegrenzt. Im Hin-
blick auf das deutsche Verwaltungsrecht erfolgt in Kapitel 1 insbesondere eine
Abgrenzung des Begriffs der Tatbestandswirkung von verwandten Begriffen aus
der Dogmatik der Bindungswirkungen von Verwaltungsakten – etwa der „ma-
teriellen Rechtskraft“, der „materiellen Bestandskraft“ und der „Feststellungs-
wirkung“. In Kapitel 2 wird im Hinblick auf das europäische Verwaltungsrecht
versucht, das Institut der Tatbestandswirkung behutsam auf transnationale Ver-

27 Zum Rechtsakt der Entscheidung nach Art. 249 EG als Vorläufer des adressatenbezo-
genen Beschlusses Schroeder, Bindungswirkungen, 2006.

28 Schroeder, Bindungswirkungen, 2006, S. 280 ff., 306 ff.
29 Vgl. EuGH, Urt. v. 21.11.2013 – Rs. C-284/12 (Deutsche Lufthansa), ECLI:EU:C:

2013:755.
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waltungsakte sowie den Rechtsakt des Beschlusses nach Art. 288 Abs. 4 AEUV
zu übertragen.

Der 2. Teil widmet sich umfassend der Tatbestandswirkung von Verwaltungs-
akten im deutschen Verwaltungsrecht. Kapitel 3 legt die allgemeinen dogmati-
schen Grundlagen der Tatbestandswirkung von Verwaltungsakten anhand ver-
fassungsrechtlicher Erwägungen und bestimmt ihre sachlichen Voraussetzungen
einschließlich ihres subjektiven und objektiven Umfangs und ihre Rechtsfolgen.
Die folgenden Kapitel untersuchen einzelne Adressaten der Tatbestandswirkung
von Verwaltungsakten in der deutschen Rechtsordnung: Kapitel 4 die ressort-
fremden Behörden und Kapitel 5 die Gerichte. Hierbei werden Auswirkungen
der Tatbestandswirkung von Verwaltungsakten im Verwaltungs-, Privat- und
Strafrecht deutlich. Dieser Teil der Analyse bietet eine horizontal rechtsverglei-
chende Perspektive, mit der verschiedene Rechtsgebiete der nationalen Rechts-
ordnung erfasst werden.

Der 3. Teil untersucht die Grundsätze der transnationalen Tatbestandswir-
kung von Verwaltungsakten im europäischen Unionsrecht. Kapitel 6 beleuchtet
dabei die Grundlagen, Kapitel 7 einzelne ausgewählte Referenzgebiete.

Der 4. Teil behandelt das EU-Eigenverwaltungsrecht und setzt sich mit der
Tatbestandswirkung der Beschlüsse nach Art. 288 Abs. 4 AEUV auseinander.
Hier wird die Untersuchung angereichert durch eine vertikal rechtsvergleichende
Perspektive zwischen der Tatbestandswirkung von Verwaltungsakten im deut-
schen Verwaltungsrecht und von Beschlüssen im europäischen Verwaltungsrecht.
Kapitel 8 untersucht die Grundlagen einer Tatbestandswirkung von Beschlüssen.
Kapitel 9 widmet sich den nationalen Behörden und exekutiven Entscheidungs-
trägern der EU als Adressaten der Tatbestandswirkung, Kapitel 10 den natio-
nalen Gerichten und den Unionsgerichten.

Im Schlussteil folgt ein Rechtsvergleich der Tatbestandswirkung von Verwal-
tungsakten, transnationalen Verwaltungsakten und Beschlüssen im Hinblick auf
ihre Voraussetzungen, Rechtsfolgen und rechtliche Begründung.
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Kapitel 1

Tatbestandswirkung im deutschen Verwaltungsrecht

A. Die Wirksamkeit von Verwaltungsakten

Der Verwaltungsakt wird im deutschen Verwaltungsrecht nach § 43 Abs. 1
VwVfG1 gegenüber demjenigen, für den er bestimmt ist oder der von ihm betrof-
fen wird, in dem Zeitpunkt wirksam, in dem er ihm bekannt gegeben wird. Er
wird und bleibt damit rechtlich existent und grundsätzlich verbindlich, solange
und soweit er nicht zurückgenommen, widerrufen, anderweitig aufgehoben oder
durch Zeitablauf oder auf andere Weise erledigt ist (§ 43 Abs. 2 VwVfG).2 Nur ein
nichtiger Verwaltungsakt ist unwirksam (§ 43 Abs. 3 VwVfG).3

I. Äußere Wirksamkeit

§ 43 Abs. 1 VwVfG kann entnommen werden, dass ein Verwaltungsakt erst mit
seiner Bekanntgabe rechtlich existent wird, sprich sog. äußere Wirksamkeit er-
langt.4 An diese äußere Wirksamkeit knüpfen sich Aufhebungsverbote5 als Teil
der Dogmatik der Bindungswirkungen von Verwaltungsakten.6

II. Innere Wirksamkeit

Mit der äußeren Wirksamkeit als rechtlicher Existenz des Verwaltungsaktes tre-
ten regelmäßig auch seine intendierten Rechtswirkungen ein (sog. innere Wirk-
samkeit).7 Aus der inneren Wirksamkeit ergibt sich der Eintritt der materiellen

1 Das Gleiche gilt nach den Parallelvorschriften im Sozialverwaltungsverfahren und Ab-
gabenverwaltungsverfahren, § 39 Abs. 1 SGB X und § 124 Abs. 1 AO. Aus Gründen der Über-
sichtlichkeit soll im Folgenden nicht zwischen § 43 BVwVfG und den inhaltsgleichen Rege-
lungen der Landesverwaltungsverfahrensgesetze unterschieden werden; vgl. zur Entwicklung
eines faktisch bundeseinheitlichen Verwaltungsverfahrensrechts Starski, Der interföderale
Verwaltungsakt, 2014, S. 49 ff.

2 Vgl. auch § 39 Abs. 2 SGB X und § 124 Abs. 2 AO.
3 Vgl. auch § 39 Abs. 3 SGB X und § 124 Abs. 3 AO.
4 Detterbeck, Allgemeines Verwaltungsrecht, Rn. 546; Seibert, Bindungswirkung, 1989,

S. 206.
5 Seibert, Bindungswirkung, 1989, S. 200; Becker, Bindungswirkung, 1997, S. 71.
6 Zur Unterscheidung zwischen Aufhebungs- und Abweichungsverboten sogleich unter 3.
7 Seibert, Bindungswirkung, 1989, S. 206; Becker, Bindungswirkung, 1997, S. 71.
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Baugenehmigung  81, 104 
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– Verbindlichkeit  44–45, 220–223, 239 
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245 
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– Beschlüsse  46, 222, 224 

Bestandskraft, formelle  17, 54 
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Bewilligung, siehe Genehmigung 
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– Konkretisierungsfunktion  145–146, 

147, 154 

– Konkurrenz von ~en  80–83 

– Koordinierungsfunktion  153, 154 

– Legalisierungswirkung  83–95 

– Nichtigkeit  144 

– Rechtswidrigkeit  85–86 

– Regelungsgehalt  86–88, 160 

Genehmigung, denkmalrechtliche  101 

Genehmigung, immissionsschutzrechtli-

che  105, 107 

Genehmigung, rechtfertigende  144–146 

Genehmigung, tatbestandsausschließende  

144–146 

Gerechtigkeit, materielle  51, 61, 65–66, 

154 

Gesetzlichkeitsprinzip  132–133 
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– subjektive Reichweite  70 
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Urteil, verwaltungsgerichtliches  113–

114, 119 

 

Verbindlichkeit  12, 13, 32, 44–45, 49–

55, 68–69, 251–252 



284 Register  

– siehe auch Wirksamkeit, innere 
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Vollharmonisierung  169–170 

Vollstreckungsstaat  211 

Vollziehbarkeit  136–137 
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125 

Vorabentscheidungsersuchen  227, 241–

244, 252, 255–256 

Vorbescheid  79–80 

Vorfrage  18, 74–75, 75–76 

– siehe auch Entscheidungserheblich-

keit 

– siehe auch Präjudizialität 

– siehe auch Regelungsgehalt 

Vorfragenkompetenz  75–76, 114 

 

Wertungswiderspruch  59–60 

Widerrechtlichkeit  138 

Widerspruchsfreiheit  57–61, 93, 108, 

112, 150–151 

– der Rechtsordnung  57–61, 93, 108, 

112, 150–151 
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– staatlicher Einzelfallentscheidun-

gen  60–61, 150–151, 156–157, 170 

Widerspruchsverbot  13 

– siehe auch Abweichungsverbot 

Wiederholungsverbot  13, 19 

– siehe auch Bestandskraft, materielle 

– siehe auch Rechtskraft, materielle 

Wirksamkeit  11–12 

Wirksamkeit, äußere  11, 52 

Wirksamkeit, innere  11–12, 68–69 

 

Zahlungsdienste  190 

Zivilgerichte  102–121 

Zulassungsbescheinigung  192–193 

Zuständigkeit, internationale  170–171 

Zuständigkeitsordnung, siehe Kompe-

tenzordnung 

Zuständigkeitsordnung, europäische, 

siehe Kompetenzordnung, unionale 

Zuwiderhandlung  139–141 
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